
 

 KURZMERKBLATT  

BEGLEITSCHEINSYSTEM GEFÄHRLICHER ABFÄLLE FÜR 
DEN STATIONÄREN HANDEL  

bei Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten (EAG) 

In diesem Kurzmerkblatt werden die wichtigsten Verpflichtungen aus dem 
Begleitscheinsystem für gefährliche Abfälle im Zusammenhang mit der Rücknahme von 
Elektro- und Elektronikaltgeräten (EAG) kurz umrissen. Weitergehende Informationen finden 
Sie in der Langfassung des Merkblatts sowie in den Rechtsgrundlagen 
(Abfallwirtschaftsgesetz 2002, Abfallnachweisverordnung 2012, Elektroaltgeräteverordnung). 

 
Beispiele für gefährliche Abfälle:  

 EAG, die Batterien enthalten 

 Kühlgeräte 

 Bildschirmgeräte 

 Leuchtstofflampen. 
 

1. Rücknahme gefährlicher Abfälle von Privatpersonen 

1.1. Bei der Übernahme ist kein Begleitschein erforderlich, aber bei der Weitergabe 

der Massen siehe Punkt 3. 

 

2. Rücknahme gefährlicher Abfälle (mit Ausnahme von Problemstoffen) von 

Gewerbekunden 

2.1. Bei der Rücknahme ist ein Begleitschein zu verwenden bzw. auszufüllen und 

innerhalb von 6 Wochen nach der Rücknahme eine elektronische 

Begleitscheinmeldung (www.edm.gv.at) zu erstatten. 

2.2. Für die elektronische Begleitscheinmeldung ist eine Registrierung als 
„erlaubnisfreier Rücknehmer“ unter www.edm.gv.at erforderlich. 

2.3. Für die Weitergabe der Massen siehe Punkt 3. 
 

3. Weitergabe der von Punkt 1 und Punkt 2 zurückgenommen Massen an einen 
genehmigten Sammler/Behandler: 

3.1. Wenn Sie die zurückgenommenen Abfälle weitergeben, müssen Sie einen 
Begleitschein verwenden. Das Formular finden Sie auf: 
http://www.bmlfuw.gv.at/greentec/abfall-ressourcen/behandlung-
verwertung/gefaehrliche-abfaelle/bs_formular.html 
(ausgefülltes Beispielformular auf der 2. Seite) 

3.2. Weiters muss die umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung der Abfälle 
explizit beauftragt werden, was durch eine entsprechende Vertragsklausel 
abgesichert werden sollte! 

 
4. Aufbewahrung von Begleitscheinen: 7 Jahre 

 
5. DIE VERPFLICHTUNG ZUR ERSTELLUNG EINES BEGLEITSCHEINS LIEGT 

BEIM ÜBERGEBER VON GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN! 
 
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung ist ausgeschlossen. 
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